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Das Wort der Exinnerung an harn Bürgermeiſter v.

Muralt, das indieſen Blättern erſchien, war noch nicht völlig

niedergeſchrieben, alsdie eilende Stunde uns an ein neues

theures Grab xrief. Dem hochbetagten Greiſe folgte im Tode

ach drithalb Wochen, ſein einſtiger Amtsgenoſſe aus der

Zeit vor fünfundzwanzig Jahren. Soungleich das Alter

deider Manner, die Dauer und die Ausdehnung ihres Wir—

kens geweſen, — ein Bandfreundſchaſtlichſter Art beſtand

ſeit jener Zät unter ihnen, und ununterbrochen begleiteten

ſeither die Gedanken und Wünſche des alteren den letztver⸗

ſocbenen auf deſſen Wege, zuletzt noch in gemeinſamer Zeit

ſchwerer Prufungen fur Beide Esiſt natürlich, auch hier

     Johann HeinrichEmanſel?

geborenzu Lonay bei Morges am 29. Sept. 1803. Zwei Monate

Avor warſein Vater, Johann Markus Mouſſon von Morges,

damals ein junger Mann von ſiebenundzwanzig Jahren,

aber ſchon ſeit Mitte 1798 Generalſekretär des helvetiſchen

Direktoriums, von dererſten Tagſatzung des wiederherge⸗

ſtellten Bundes zum Kanzler der Eidgenoſſenſchaft ernannt

worden; ein Amt, deſſen ganze wichtige Bedeutung der Er—

wahlte durch ſeine Verwaltung bald in ſo helles Lichtſetzte,

daß ihn die Regierungen von Zürich (1016) und Bern (1820)

den Landrechten ihrer Kantone, die beiden Hauptſtädte

mit ihren Burgerrechten, für ihn ſelbſt und für ſeine Nach⸗

kommen,beſchenkten.

Das Amt des Vaters und der mit dem Wechſel des

Vorortes verbundeneperiodiſche Wohnſttzwechſel des Kanzlers

legten den Grund zur kuͤnftigen Beftimmung des Knaben

und bedingtenſeinen erſten Bildungsgang Nach Unterricht

durch einen Hauslehrer, nach Beſuch des Schoch'ſchen In—

ſtitutes in Zürich, der Akademie in Bern und einem Aufent⸗

halte in Genf, bezog Mouſſon 1824 die Univerſität Göttingen,

wvo er wahrend vier Semeſtern juriſtiſchen und ſtaatswiſſen⸗

ſchaftlichen Studien oblag. Nach kurzem Beſuche in der

Heimat beendigte ein Aufenthalt in Paris im Winter von

S2unſ1828 die Zeit ſeiner Vorbereitung auf den exwählten

Lebensberuf, und der junge Mann trat nun unter den Augen

feines Vaters, zunächſt als Freiwilliger, in die eidgenöſſiſche

Kanzlei ein. Gegen Ende des Jahres 1828 wies ihm ein

Beſchluß des vorbrtlichen Slaotsrathes von Zürich eine förm⸗

liche Stelle in derſelben an; er wurde zum Nachfolger des ab⸗

Felenden Privatſekretärs des Kanzlers ernannt. Umdie⸗

ſelbe Zeit ward er durch ſeine Vermaͤhlung in nahere Be⸗

Ziehung zu der Stadt gebracht, die auch er ſeit 1816 ſeine

Heimat nennen durfte und die ihm dies ſpäter imvollſten

Sinne des Namens ward.

Der eidgenöſſiſchen Kanzlei lag damals, wie heute, die

ſchriftliche Abfaſſung und Asfertigung aller auf die Eidge⸗

noſſenſchaft bezüglichen Geſchaͤfte ob; ſie war aber zugleich

weit mehr, als heute, ein beſonderes und einflußreiches Orx⸗
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Par. Denn unter den wechſelnden vorörtlichen Behörden

udeidgenöſſiſchen Kommiſſionenrepräſentirte ſie das Blei—

bende ſie allein beinahe beſaß den Ueberblick über das Ganze

und verbürgte den Zuſammenhang unddieſchrittweiſe Ent—

dicklung der Dinge; ſie hauptſaͤchlich brachte in die Behand⸗

lungderſelben durch die drei Vororte die wünſchbare Ueber⸗

einſtimmung. In dieſem Sinne war ihre Bedeutung auch

ãußerlich bezeichnet; die Wahl der beiden Hauptbeamten,

desKanzlers und des 8 Staatsſchreibers ſtand

be der Tagſatzung; ihr leiſteten beide den Amtseid, der ſie

in erſter Mie ausdrücklich der Eidgenoſſenſchaft, in zweiter

dem eweiligen Vororte verpflichtete. Dem Kanzler lag vor—

Auh die lomatiſche Korreſpondenz und die Abfaſſung
der Abſchiede ob.

Durch das Sekretrariat bee demſelben übernahm nun

Mouſſſon Mbeiten, für welche r durch ſeine Studien ſorg⸗

faltig vorbereitet war, und in dnen es ihmgelang,ſich die

odle Zaufriedenheit ſeiner Obern zu erwerben. Als ſein
Baler m Jullf 1830 von der Tagſatzung in Bern die er⸗

beteneEntlaſſAndunterAusden hoherMerkennunge

hielt, wurde der dgenbſſiſcheStaatsſchreiber Amrhyn zum

Anle desKanzlers befördert und Mouſſon einſtimmig zum

Staalsſchreiber erwählt. So ſehr aber auch dieſe erwünſchte

Stelle ſeinen Neigungen und Flhigkeiten entſprach, ſo führ—

ken ihn doch unerwartete Exreigniſſe und ſeine ganze Sinnes⸗

art ſchon nach drei Jahren zu freiwilligem Rücktritte von

derſelben. Denn die Eidgenoſſenſchaft, der er Treue geſchwo⸗

ren, zerfiel ſchon 1832 in zwei ſeindliche Theile, die ſich im⸗

mer enſſchiedener von einander trennten, beide mit gleichem

Recht auf den Buchſtaben des Bundesſich berufend, bis im

Auguſt 1833 die auf's Neue ausbrechenden kantonalen Strei⸗

igkeiten in Schwyz und Baſel der in Zürich tagenden Mehrzahl

du Kantonen Veranlaſſung gaben, mit Waffengewaltgegen die

Minderzahl einzuſchreiten unddie äußerliche Einheit der

Schweiz wieder herzuſtellen Mouſſon, in deſſen Natur es

Rgi die Dingeliefzu Herzen gehen zu aaſſen, und der
An außerſter Gewiſſenhaftigkeit ſeine Verantwortlichkeit er—

maß, fandſich in dieſen Wirren bewogen, ſein Amtnieder—⸗

ulegen, da es ihm unmöglich ſchien, dasſelbe weiter zu

führen, ohne mit ſeiner eidlich übernommenen Pflicht in

Wbderſpruch zu gerathen. Am 5. Auguſt 1833reichte er

der Zagſahungſein Entlaſſungsgeſuch ein, dem unter Ver⸗

dankung entſprochen wurde.

In Zurich Wohnungbehaltend, traterjetzt den zürcheri⸗

ſchen Verhältniſſen näher. Er wurde vonderſtädtiſchen

Zunft zur Schuhmachern, ſpaͤter von der Stadtgemeinde zum

Mitgliede des Großen Rathes erwählt, dem er bis zum Jahr

I868 angehort hat, und zu Aufang des Jahres 1834 fand

auch eine neue ihn anſprechende amtliche Stellung. Durch

den Beſchluß des Großen Rathes vom 17. Dezember 1833

war der drehjahrige Streit zwiſchen der Regierung und dem

kaufmanniſchen Direktorium üͤber Eigenthum und Beſtim—⸗

mung des ſogenannten Direklorialfondes erledigt und ein

betrachtlicher Theil dieſes Gules der ſtädtiſchen Kaufmann—

ſchaft mit der Verpflichtung berwieſen worden, aus den

betreffenden Summen eine Reihe wichtiger öffentlicher Bau⸗

ten, wie die Münſterbrücke, dieQuais, das Kornhaus (nun

daß die Kathi unſchuldig waͤr warum, konntich mirſelbſt

nit ſagen, aber ich mein', wenn wir
⸗ * * * ———

einen Menſchen einmal lieb
———————————— Auch war

erſtellen. Die Kaufmannſchaft übertrug die Ausführung
dieſer großen Aufgabe einer Vorſteherſchaft und einem Aus⸗
ſchuſſe, der aus Hrn. Direktor M. Eſcher als Präſidenten,
Hen. Rittmeiſter Bürkli und drei andern verdienten Männern
beſtand, die nicht mehr unter den Lebenden weilen. Mouſſon
wurdezum Sekretär des Kollegiums ernannt und nahmindieſer
Eigenſchaft Antheil an jenen Arbeiten, aus deneneineerſte
große Umwandlung der Stadt Zürich hervorging, wieer,
dreißig Jahre ſpäter, ſich bei einer nicht weniger großen in
anderer Stellung neuerdingsbetheiligt ſah; er trat nun auch
(1836) in den größern Stadtrath ein. Inzwiſchen konnten
die Geſchäfte, mit denen er betraut war, nur vorübergehen⸗
der Natur ſein, und als ihm im Jahr 1886 durch die Wahl
zum Mitgliede des Bezirksgerichts Zürich ein bleibender Beruf
erbffnet ſchien, übernahm er dieſes Amt, dasihnzugleich
zu ſeinen frühern juriſtiſchen Studien zurückführte

Die Bewegung des Jahres 1839 zog dann auch Mouſſon in
ihren Kreis. Ertheilte die Anſchauung der damaligen gro⸗
ßen Mehrheit desVolkes, die in der Berufung von Strauß
urBildung der künftigen Diener der Landeskirche einen
bewußten Angriff auf dieſe ſelbſt, den Anfang zu ihrer Auf⸗
löſung erblickte, und Mouſſonſchloß ſich der Proteſtation hie—

gegen aus voller Ueberzeugung an. Auch ihm ſchien die Forde⸗

rung einer Rückkehr der Staatsbehörden von demeingeſchla—
genen Wege undbeſtimmter Garantien für eine rückſichts—
vollere Behandlung der kirchlichen Intereſſen ebenſo na—
fürlich, als zum Heile des Ganzen nothwendig. Indeſſen
erfolgle die Entwicklung der unvermeidlichen Kataſtrophe
ohne irgend welche hervorragende Betheiligung ſeinerſeits.
Aß aber nach geſchehener Umwälzung der neue Große

Rath die oberſte Verwaltungsbehörde zu beſtellen hatte,

berief deſſen Zutrauen auch Mouſſon in dieſelbe; am

20. September 1839 wurde er zum Mitgliede des Re—

gierungsrathes ernannt. Er brachte in dieſe Stelle den

feſten Willen mit, zur Vexwirklichung berechtigter Wünſche

des Volkes das Seinige beizutragen, zugleich aber eine Ge—

ſinnung, die in allen Dingen nur die im Augehielt

und mit aufrichtiger Friedensliebe,wo immer es die Ueber—

zeugung erlaubte, auch dem Gegner entgegenkam. Der Ge⸗—

ſchaͤflskreis des Rathes des Innern waresvorzüglich, in

welchem er ſich bethaͤtigte Im folgenden Jahre wurde ihm

die Anerkennung, die er ſich erworben, dadurch bezeugt, daß

ihn der Große Rath am 28. Juni1840 zum Bürgermeiſter

nannte, nachdem dieſe Stelle durch den Rücktritt von Bür—

germeiſter Heß erledigt worden war und eines der ältern

Mitglieder des Regierungsrathes die Uebernahme derſelben

beſtunmt abgelehnt hatte. Mit allem Vertrauen kam ihm

dabei der auch von ihm verehrte Mann entgegen, deſſen

Amtsgenoſſe er nun wurde, ſo daß zwiſchen Beiden ein auf⸗

richtiges und inniges Verſtändniß in den wichtigſten Dingen

beſtand.

Eidgenoſſenſchaft.

Eidgenoſſiſches Schützenfeſt. Die „Tages⸗

poſt enthaͤlt über den Beſchluß des zürcheriſchen Kantonal⸗

 

Hochmuth belacht, ſie nun bedauerten und alle Schuld auf den

Stadtherrn“ ſchoben. Mirkamſie nicht ein einziges Mal in 
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Rürgermeiſter Joh. Hch. Emanuelß Mouſſon,
* 26. Dezember 1869

V.

Wie aber für Bürgermeiſter von Muralt, ſo mußten

auch für Mouſſon, und in gewiſſem Sinne für ihn noch

mehr, die eidgenöſſiſchen Fragen nach kurzer Zeit zur Veran⸗

laſſung des Rücktrittes aus einer Stellung werden, welche

der leidenſchaftliche Gegenſatz der kantonalen Parteien an

ſich ſchon ſchwierig genug geſtaltete Was Mouſſon im

Jahre 1888 bewogen hatte, ſeiner damaligen eidgenöfſiſchen

aufbahn zu entſagen, wiederholte ſich jetzt in weit größerm

Maßſtabe, gerade in dem Augenblicke, als ihn ſein Amt als

Haupt des Vororts an die Spitze der Eidgenoſſenſchaft rief.

Die Ereigniſſe in Luzern vom Dezember 1844 unddie darauf

folgende Organiſation eines allgemeinen Angriffs auf dieſen

Kanton in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und

Baſelland, unter der Aegide der dortigen Regierungen, ſpal⸗

eten die Eidgenoſſenſchaft in zwei feindliche Heerlager, der
Bund warfaktiſch aufgehoben und bald ergriff auch der
Große Rath von Zürich Partei. Schon die Inſtruktion vom
5. Februar1845 zur bevorſtehenden außerordentlichen Tag⸗
ſatzung war gegen die Anträge des Regierungsrathes aus—

gefallen, welchebeabſichtigten, den vorörtlichen Staatsrath
vor allen Dingen in energiſcher Handhabung desöffentlichen
Friedens und zu einer hierauf begründeten Vermittlung
zwiſchen den feindlichen Gegenſätzen zu unterſtützen. Nur
auf dringendes Zureden von Mitgliedern der Räthe und
Freunden entſchloß ſich Mouſſon, gleichwohl noch die ſchwere
Aufgabe der Leitung der Tagſatzung zu übernehmen, die am
26. Februar ſich verſammelte, aber nach vier Wochenbitterer

Verhandlungen fruchtlos auseinander ging. AmVaterlande
dennoch nicht verzweifelnd, trat er in jenen Tagen für die

— ð&

Ehre und Unabhängigkeit deſſelben gegenüber verletzenden
Aeußerungen Frankreichs durch ſeine Antwortnote vom 17.
März 1845 an das Miniſterium Guizot in ebenſo entſchie⸗
dener als würdiger Sprache ein. Als aber der vorausge⸗
ſehene Angriff auf Luzern erfolgte und der Große Rath
von Zürich unter dem Eindrucke des Ereigniſſes den Regie—
rungsrath durch die Erneuerungswahlen vom 2. April 1845
völlig umgeſtaltete, reichte Mouſſon am folgenden Tage ſein
Geſuch der Entlaſſung von einem Amte ein das ihm längſt
zur drückenden Laſt geworden war.

Zwei Jahre der Ruhe brachteer nun im Privatſtande
zu, bis er im Frühjahr 1847 in einen Wirkungskreis berufen
wurde, in welchem ihm vergönnt dar,während voller zwei⸗
undzwanzig Jahre eine rüſtige Dhätigkeit zu entfalten und
in eifriger Hingabe an ſeine Pflicht und der allgemeinen
Anerkennung, die ihm dabei zu Theil wurde, manche herbe
Erfahrung aus früherer Zeit ganz zu vergeſſen, manch'
ſchmerzlichen Verluſt theurer Angehöriger leichter zu ertra⸗

gen. Am 17. Mai 1847 erwählte ihn die Bürgergemeinde
Zurich zum Mitgliede des engern Stadtrathes, im Herbſte
des folgenden Jahres wurde er zum Vizepraſidenten dieſer
Behbrde, am RJuni 1863 zum Stadtpraͤſidenten ernannt.

Mit vollem Eifer widmete erſich ſeit dem Augenblicke
ſeines Eintritts in dieſe Laufbahn den Aufgaben derſtädti⸗
ſchen Verwaltung. Ihm war bewußt, daß vonihrer treuen
Erfüllung das Wohl oder Wehe des Ganzen und der Ein—
zelnen ebenſo ſehr, ja oft mehr abhaͤngt, als vom Ausgang
politiſcher Kämpfe, mag auch ihr Gebiet vom lauten Treiben
der Parteien weit abliegen und oft wenig in die Augen fal⸗
len. Warihmletzteres Verhältniß willkommen, ſo gab das
erſtere ſeinem Wirken Muth und Freudigkeit. Theils gleich—
zeitig, theils ſucceſſiv arbeitete er in den verſchiedenen Zwei⸗
gen, in welche ſich die Gemeindeverwaltung theilt, und in
den Stellen, welche von Amtswegenmit dem Präſidium des  Stadtrathes verbunden ſind: als Mitglied und Praſident

 

des Schirmvogteiamtes, der Armenpflege, der Pfrundpflege,
der Waiſenhauspflege, faſt während zehn Jahren in der muh—
ſamen Stelle eines Präſidenten der Polizeikommiſſion. Auch
der engern Schulpflege gehörte eran. Beſonders aber nahm
ihn ſeine Pflicht als Vorſtand der ſtädtiſchen Gemeinde und
des größern und engern Stadtrathes in Anſpruch, da er zu
dieſem Amtegerade in der Zeit berufen wurde, als die große
Unternehmung der „Neubauten“ und der damit zuſammen—
hängenden Werke, in deren Entwicklung wir noch ſtehen, in
Ausführung zu treten begann. Sein Wirken indieſer Rich—
tung können wir wohlnicht beſſer bezeichnen als mit den
Worten, die der engere Stadtrath am 6. Juli 1869 an ihn
richtete: „Mit beſonderer Anerkennung ſen wir gedenken,
wie Sie ſtets durch Ihre edle Geſinnung, Ihrenwohlwol⸗
lenden undverſöhnlichen Charakter,durch Ihren einſichtigen
und maßvollen Rath den wohlthuendſten Einflußinden
öffentlichen Angelegenheiten geäußert und alle Richtungen
und Beſtrebungen zum gemeinſamen und uneigennutzigen

irken für das gemeinſame Beſte zu ſammeln und zu er—
halten verſtanden haben. Wir verdanken es auch Ihnen,
daß wir fortwährend inder ſchönſten Kollegialikät verbun—
den waren.“*)

Neben dieſer Arbeit in amtlichen Kreiſen übte Mouſſon an⸗
derwärts eine vielfache ThätigkeitzuZwecken des Gemeinwohls.
Er war langjähriges Mitglied der Vorſteherſchaft der Blin—
den⸗ und Taubſtummenanſtalt, Ausſchußmitglied des pro—
teſtantiſchen Hülfsvereins, Vorſteher eines Vereins für Ver—
ſorgung verwahrloster junger Leute, und nahm einen regen
Antheil an den Beſtrebungen der Evangeliſchen Geſellſchaft.
Insbeſondere widmete er der vonihr errichteten Kranken⸗ und
Diakoniſſenanſtaltin Neumünſter, als Präſident des leiten—
den Ausſchuſſes ſeitdem Tode des Begründers, ſeine uner—

mudliche Fürſorge. Von Jugendaufinernſtenchriſtlichen
Ueberzeugungen ſtehend, fand er in Werken, die aufſolchem
Grunderuhten, vorzügliche Befriedigung. Obwohl nie mit
Worten prunkend, teexamrechtenſeinem Glau⸗
ben auch mundlichen Ausdruck zu geben; als Mitglied des
Konſiſtoriums der franzöſiſchen Kirche ſeit 1881 — eine
Stellung, zu der ihn ſeine Perſönlichkeit und die ganze Ver—
gangenheit ſeiner Familie beſonders geeignet machten —
führte er 1868 den neugewählten Geiſtlichen bei der Ge—

meinde mit einer Anſprache ein, die auf die Anweſenden
tiefen Eindruck machte.

In dieſen vielſeitigen Beſchäftigungen ſtehend, wurd
er ſeit 1867 von einem körperlichen Leiden ergriffen, das
ſich, nach anfangs wechſelnder Form, zuletzt auf die Stimm—
organe warf und ihm allmälig ſehr hemmendentgegentrat.
Die Zuvorkommenheit ſeiner Amtsgenoſſen, die auf ſein
Verbleiben in den Geſchäften großen Werth legten, erleich—
terte ihm vielfach ſeine Aufgabe und machte es ihm auch
moöglich, in einem langern Urlaub durch einen Aufenthalt
im Süden, wennnicht Heilung, ſo doch enene de⸗
derung des Uebels zu ſuchen. Allein es blieb dieſe Hoff⸗
nung unerfüllt, und als er im Mai 1869, wenige Tage nach
ſeiner Rückkehr nach Zürich, von einer zweiten ſchweren
Prufung heimgeſucht wurde indem er nahezu erblindete,
wãährend Slimmloſigkeitihn des Geſprächs mit Andern faſt
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gänzlich beraubt hatte, fand er ſichbewogen, am 3 Juli
1869 alle ſeine Stellen niederzulegen.

Der engere Stadtrath erwiederte ſeine Erklärung mit
einem Schreiben, dem die oben angeführte Stelle enthoben
iſt; der größere Stadtrath, auf den Antrag des engern, mit
Ertheilung der goldenen Verdienſtmedaille der Stadt und
begleitender Dankesurkunde.

Immerſchwerer, immerpeinlicher wurde, in raſcher Ent—
wicklung, der Zuſtand des Kranken. Aber keine Klage kam
über ſeine Lippen; in ſtiller Ergebung trug er die Heim—
ſuchung, dankbar für jede Aufmerkſamkeit, für jeden Gruß
theilnehmender Angehöriger oder Freunde. Mitgerührter
Freude empfing er die Zeichen der Anerkennung, die ihm
der Stadtrath überſandte; er konnte die Medaille erkennen,
das Lob in der ihm vorgeleſenen Urkunde lehnte er ab.
Nachdem ihm vergönnt geweſen, wie er es gewünſcht und
zuverſichtlichgehofft hatte,am Weihnachtsfeſte noch einmal
die Seinigen um ſich verſammelt zu ſehen und von ihnen
Abſchied zu nehmen, entſchlief er ruhigam frühen Morgen
des folgenden Tages. Seineletzten vernehmlichen Gedanken
hatten ſich noch einmal zu dem ihm lieb gewordenen Aſyle
gewandt! —

Wir kehren zum Ausgangspunkte dieſer Zeilen zurück.
Zwei Geſchlechtern romaniſcher Zunge entſtammten die bei—
den Männer, deren wir hier gedachten. Unwandelbare Treue

amevangeliſchen Bekenntniß hat das eine vonjenſeits der
Alpen, das andere vom Fuße der Pyrenäen in die Eid—
genoſſenſchaft und nach Zürich gebracht; jedes derſelben hat
dem zürcheriſchen Gemeinweſen ein Haupt gegeben; beide
Männerwirkten, wenn auch nur kurze Zeit als Amtsgenoſ—
ſen, ſo doch einmüthig undſtets im nämlichenGeiſte; beide
hat dasſelbe ſcheidende Jahr von dieſer Erde abgerufen.
—7— erkwürdig iſt * die Fügung, unter der die menſch—
lchen Geſchicke ſiehen! —8—

Eidgenoſſenſchaft.

Umänderung der Gewehre. Wiewir der „Tages—
poſt“ entnehmen, erließ noch Herr Bundesrath Ruffy kurz
vor ſeinem Tode folgendes Kreisſchreiben an die Kantone:
„Daesim Intereſſe des Wehrweſensliegt, daß die in Pri—
vathänden ſich befindenden Stutzer, Jäger- und Infanterie—
gewehre in Hinterlader umgeändert werden, und da dies
beim Abſchluß von größern Verträgenweitbilliger geſchehen
kann als bei der Umänderung einzelner Exemplare, ſo hat
das unterzeichnete Departement den Entſchluß gefaßt, mit
Hülfe Ihrer Vermittlung die Umänderung derbezeichneten
Waffen zu ermöglichen.

Zudieſem Behufe erſucht Sie das Departement, den
Beſitzern von Ordonnanzſtutzern, Jäger- und Infanteriege—
wehren in Ihrem Kantonaufgeeignet ſcheinende Weiſe fol⸗
gende Mittheilungen zugehen zu laſſen:

V Daseidgenöſſ. Militärdepartementerklärt ſich bereit,
die Umänderung und Kontrolirung der in Privathänden be—
findlichen Ordonnanzſtutzer, Jäger- und Infanteriegewehre

gegen eine Bezahlung von Fr. 20 per Stück zu übernehmen.
Die Transportkoſten in die kantonalen Zeughäuſer und von
denſelben zurück tragen die Eigenthümer der Waffen, den

 

Transport von den kantonalen Zeughäuſern in die Umän—
derungswerkſtätten und zurück dagegen der Bund.

2) DieinHinterlader umzuändernden Stutzer, Jäger—

und Infanteriegewehre müſſen folgenden Vorſchriften ent—
ſprechen: Die Stutzer müſſen genau nach der eidg. Ordon—
nanz vom Jahre 1864, die Jägergewehre und Infanterie—
gewehre nach dem eidg. Modell angefertigt ſein, alle aber

ſichin jeder Beziehung in vollkommen gutem Zuſtande be—
finden. Mangelhafte Waffen müßten entweder zurückgewieſen
oder aber auf Koſten des Eigenthümers in guten Stand ge—
ſtellt werden.

Beſondere Beſtimmungen. Der Lauf ſoll
keine Riſſe, Gruben, ſtarke Bohrringe, Aſchenflecken und
Schiefern haben, aus- und inwendig vollkommenroſtfrei,
inwendig gerade gerichtet ſein.

2

 Kaliber: Durchmeſſer des

Reue Zürcher Zeitung.

Annahmezylinders, Stutzer, Jäger⸗ und Infanteriegewehr:
10,35 Millimeter; Durchmeſſer des Verwerfungszylinders,
Stutzer, Jäger- und Infanteriegewehr: 10,80 Millimeter.
Das Schloß undderStecher mit regelmäßigem Gang,
die Schlagfeder von gehöriger Stärke. Der Schaft ohne
offene Spälte und Flickereien. Bezeichnung. Da die
Bodenſchrauben mit dem hintern Theil des Laufs abge—
ſchnitten werden, ſo ſinddie Laäufe und Schäfte mit neuen
übereinſtimmenden Rummern und Kantonsnamen oder Wap⸗
pen zu bezeichnen, und zwar die Läufe unmittelbar vor oder
neben dem Abſehen, wobei jedoch darauf zu achten iſt, daß
dies ohne Beſchaͤdigung des Zugsgeſchehe.

8) Die Anmeldungen zur Umänderungſind bis ſpäteſtens
den 31. Jan. den kantonalen Militärbehörden einzureichen,
welche ſie nach Ablauf dieſes Termins dem eidg. Militär—
departement überliefern werden.

M Daseidg. Militaͤrdepartement tritt auf die Umän—
derung nur ein, wenn wenigſtens 300 Gewehre angemeldet
werden. In dieſem Falle ſind die Waffen den Kantons—
zeugämtern zuzufenden, welche eine genaue Kontrole un
Numerirung vornehmen werden und die weitern Befehle
erhalten ſollen, wohin die Waffen zur Umänderung zu ſen—
den ſeien. Die Verpackung hat ſorgfältig und in paſſenden
Kiſten zu geſchehen.

Da die Umänderungeinzelner Waffen bei Privatbüchſen—
machern bisher immer wenigſtens auf Fr. 30 zu ſtehen kam
und ſpater ſich nicht leicht wieder eine ſo günftige Gelegen⸗
heit wie die von uns angebotene zur Umänderung finden
wird, ſo hoffen wir, daß unſer Vorgehen bei den Schützen
gute Aufnahme finden werde, und wir erſuchen Sie, die—
ſelben zur Umänderung ihrer Waffen aufzumuntern und
überhaupt die nöthigen Vollziehungsanordnungen zu treffen.

—S

— —— —
Lehrerfeſt in Bafel Aus dem Rechenſchaftsberichte

des Hrn. Dr. W. Schmidlin, Präſidenten desſchweizer.
Lehrervereins, erſehen wir, wie großmüthig dieſes Feſt von
ſeinen Freunden und Goönnern in Baſel unterſtützt wurde.
Die freiwilligen Beitäge, diejenigen der Regierung und des
Stadtrathes inbegriffen, beliefen ſich auf Fr. 12,128, davon
wurde in Anſpruch genommen die Summevon Fr. 9678.
Der Attivſaldo von Fr. 244 wurdeverſprochener Maßen
zu Schulzwecken verwendet und zwar Fr. 1100 für An—
ſchaffung von Zeichnungsmaterialien an verſchiedene Unter—
richtsanſtalten, Fr. 500 für Anſchaffung von Lehrmitteln des
Anſchauungsunterrichts, Fr. 340 an den Reſervefond der
Realſchule, ein noch unbeſtimmter Beitrag an die Druck—

Koſten des Feſtberichtes ein allfälliger Ueberſchuß ſoll zu
gleichen Theilen der Realſchule und dem Waiſenhaus zu

Anſchaffung paſſenden Singſtoffes zufallen.

Kantone.
 

Zürich. Geſtern brachten wir das Dementi einer
irrigen Lo kalnachricht, der wir zu unſerm Bedauern
in der vorhergehenden Nummer Platz gegeben hatten. Zu
einiger Entſchuldigung mag unsdienen, daß zugleicher Zeit
auch dem Altmeiſter der hieſigen Publiziſten etwas Aehnliches
paſſirt iſt. Es iſt ſicher keine leichte Aufgabe für uns Pu⸗
bliziſten, in einer Zeit, wo fortwährend Gerüchte aller Art
durch die Luft ſchwirren, immer mit ſicherer Hand das Wahre
aus der Maſſe von Grundloſem herauszufinden und dem
Verlangen der Leſer, raſch über Senſation erregende Vor—
gänge Bericht zu erhalten, gerecht zu werden, ohne je etwas
Unrichtiges zu melden. Für uns und das Publikum wäre
gleich ſehr wünſchbar, daß der hie und daſich zeigenden
Neigung, ſchlimme Nachrichten zu pflanzen und mil einer
gewiſſen Virtuoſität zu verbreiten, entſchieden entgegengetre—
ten würde. Schon mancher Private hat daran Schaden ge—
litten, ohne daß es ihm gelang, dem Urheber ſeiner bos—
willigen oder leichtfertigen Verdächtigung auf die Spur zu
kommen.

—Srx. C. K. Müller macht in Berichtigung des Aus⸗     
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zugs aus den Regierungsrathsverhandlungen in Nr. I2 auf⸗
merkſam, daß er nicht zum Chef des topographiſchen, ſondern
des ſtatiſt i ſch en Büreau gewählt wordeniſt.

— Die demokratiſchen Parteiführer ſind auf die heu—
tigen Wahlen äußerſt thätig. Herr Hug verſendet im
Auftrage der Schützenhaus-Verſammlung Zirkulare in alle
Gemeinden. Das „Volksblatt des Bezirks Zürich“ bemüht
ſich, die liberale Vorverſammlung zu verdächtigen. Wenn
die Führer der Demokraten eine Verſammlung ins Schützen—
haus zuſammenrufen, ſo ſoll ihr Ausſpruch als der berech
tigte Ausdruck des Volkswillens anerkannt werden. Wenn
ſich aber Abgeordnete aus allen Gemeinden des Wahlkreiſes
auf der Zimmerleuten über die Kandidatur berathen, ſo
„machen ein paar Stadtherren dieſe Wahlen, wie wenn ſie
ein Monopol darauf hätten.“ Immernoch die alte Flaus—
lerei?

— Fürdie Adjunktenſtelle wird auch der Sekretär des
Statthalteramts, Herr Hottinger, vorgeſchlagen.

— Hr. alt Bezirksarzt Hotz hat, gleichwie in frühern
Jahren, ſeine Heimatsgemeinde Dürnten mit einem Neu—
jahrsgeſchenke von Fr. 1000 bedacht.

— Heute iſt der neue Fahrpoſttarif in Kraft ge—
treten, ohne in jeder Beziehung bei den Betheiligten Be—
friedigung zu erwecken; denn ein Paket von Zürich nach
Horgen z. B.koſtet nun 25 Rp., alſo erheblich mehr als
bisher.

SamſtagNachmittags war in der Schläpfer'ſchen
Angelegenheit Kreditorenverſammluug, von der manſich die
Erzielung eines baldigen Arrangements verſprach; über die
Reſultate hoffen wir im folgenden Blatte berichten zu können

Luzern. Der Eidgenoſſe“ theilt über die hier vorge—
nommene Verhaftung eines Schwindlers folgende nähere
Umſtände mit: Seit Anfang letzten Sommershatteſich
hier ein Amerikaner, Namens Poentenniedergelaſſen und
eine auf dieſen Namen prachtvoll auf Pergament ausgefertigte
Bürgerrechtsurkunde der Stadt New-NYork deponirt. Später traf

ein Frauenzimmer bei ihm ein, das er als ſeine Frau und
unter ihrem frühern Nameneintragen ließ. Kürzlich kam
nun im Anzeiger des „Kladderadatſch“ eineſteckbriefliche
Ausſchreibung unter Beifügung des Portraits eines letztes
Jahr in einer Stadt Schleſiens verſchwundenen Angeſtellten
eines größern Handlungshauſes, der ſich in demſelben icer
Betrügereien im Betrage von 10,000 Thalernſchuldig ge—
macht hatte. Die Anzeige enthielt die fernere Bemerkung,
daß der Verſchwundene wahrſcheinlichmit einem Frauen—
zimmer reiſe, deren Namen angegeben war und gerade mit
dem übereinſtimmte, unter dem die vorgebliche Frau des
Amerikaners ſich hier hatte eintragen laſſen. Dieſes und
die Aehnlichkeit des Portraits führteauf die Spur des
Betrügers, der durch die Geſtändniſſe ſeiner Beihälterin nun
als der Geſuchte überwieſen iſt. Derſelbe hatte ſich nach
Amerika geflüchtet,in New-⸗York das Bürgerrecht erworben
und kam dann nach Luzern, wo er ein ſchönes Landhaus
gemiethet, das er mit einem Mobiliar im Werthe vonzirka
19,000 Fr. ausgeſtattet hatte. Seine Baarſchaft ſoll bei
der Arretirung noch zirka 500 Fr. betragen haben. Auf
ſeinen Kopf waren 100 Thalerausgeſetzt.“

Baſelland. Dem Statthalteramt Arlesheim,
das vier Jünglinge von 18 bis 20 Jahreneinſperren ließ,
weil ſie die Chriſtenlehre nicht beſuchten, wird ein Verweis
ertheilt mit der Anweiſung, in Zukunft ähnlichem Anſinnen
nicht mehr zu entſprechen.

— DieFinanzdirektion erhält Auftrag, die amtliche Aus—
kündung über die Gemeinde Reinach ergehen zu laſſen,
wenn dieſelbe die Birskorrektionskoſtenangelegenheit nach
den Landrathsbeſchlüſſen vom 22. und 29. Nov., wornach
ſie dem Staate Fr. 14,752 zu zahlen hat, nicht bis zum 20.
Jan. ins Reine bringt.

St. Gallen. Andie Heilanſtalt St. Pirmins—
berg gelangten im Jahr 1869 218 Aufnahmsgeſuche, 117 von
Kantonsbürgern und 101 von Kantonsfremden. Allen Auf—
nahmsgeſuchen von Kantonsbürgern, die nicht nach den
Statuten von der Aufnahme ausgeſchloſſen ſind, wurde ſtets
ſRort Woerochen. 8 D  


